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A n f r_ a g e b e a n t w .. o r tun g 

29. Oktober 1955 

Die Anf~age der Abg. Z e 0 h t 1 und Genossen, betreffend gerichtliohe 

Untersuchung der widerrechtlichen Inanspruchnahme von Mitteln des Wohnhsas­

Wiederaufbaufonds für das Haus Matrei am Brenner, Hauptstrasse 56, beantwortet 

Bundesmin~ster für Justiz Dr. Kap f e r wie folgt: 

Nach den Ergebnis~en der gegen'Johanna Huter zu 5 Vr 947/53 des Landes­

gerichtes Innsbruck geführten Voruntersuohung ist der Dachstuhl des Hauses Matrei 

am Brenner, Bauptetrasse 56, am :h5.1939 abgebrannt. Naoh den Angaben deS ZimmQr­

poliers ~ohannRapp, der mit den DachstUhlarbeiten beschäftigt war, waren die 

durch den Brand verursachten ZerstMrungen an den Hauptmauern geringfÜgig, ja 

kaum zu bemerken. Der Zi"Vil.ingenieur Konrad Plank, der über sämtliche Matreier 

Ere:i,gnie,se ein Tagebueh führt und dem Gerioht auch Liohtbilder vorlegen konnte, 

die das von Johann Rapp angegebene Ausmass der Brandschäden bestätigen, gab a~ 

dass die durch den Brand verursachten Schäden naoh Aufsetzen eines Betonkranzes 

und Aufstellen des Dachstuhles im Jahre 1942 höchstens 6 bis 8 % ~etragen hätten. 

In 'der Zeit vom 22.'.1945 bis 17.4.1945 erfolgten ungefähr 9 bis 10 
schwere Bombenangriffe auf Matrei. Das Haus Heptstrasse 56 wurde zwar nicht 

Q " 

direkt getrOffen, jedoch fielen in unmittelbarer Umgebung, insbesondere an.lder 

Rückseite des Hauses (Ostseite) schwere und'schwerste Bo~ben_ Durch die 

Detonantionswirkung der Bomben wurden die Grundmauern des Hauses stark er­

schüttert; in den aus RunQsteinen und .Mörtel zusammengesetzten Maue,..lll ent-

standen Sprünge. die Decken stürzten ein und auch das Dach wurde schwer beschädigt. 

Das Dach m~sste teilweise abgetragen und sogar die Decken des Hauses durchstossen 

werden, damit das Wasser abrinnen konnte und nioht in das NebenhaUS lief. Diese 

Arbeiten wurden wieder vom Zimmerpolier Johann Rapp ausgeführt, der, soweit er 

dies als Zimmerpolier beurteilen kann, die Bombenschäden an uem Haus mit 80 % 
bezifferte. Dadurch. dass diese Bombenruine dann noch duroh Jahre den Witterungs-

,einflüssen ausgesetzt war, wurde das zunächst allenfalls noch ~ragfähige Mauer­

werk vollständig aufgelöst. Diese Darstell~ des Bombenschadens wird ausser von 

Johann Rapp auch noch von den Zeugen Ing. Konrad Plank, Paul Aste und vom Anrainer 

Johann Schafferer bestätigt. 

Bei dieser Sach~ und Beweislage hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck 

mit Rechtdle Ansioht vertreten, dass die eunäohst vom Bürgermeister von Matrei, 

CandiduB Grai!!, bestätigte Angabe der Johanna Hutor, es handle sioh um einen 
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Totalschaden d:q.rch Bcmbeneinwirkung, objekHv riuh'c1g wa.r. Die Staatsa.nwalt­

schaft Irmsbruck hat daher am 25,,6,,1953 elle Erklärung abgegeben? keinen Grund 

für eine we:i;~ere Verfolg'lmg der Johanna. Euter zu finden i sodass die Vorunter­

suchung mit Beschluss des Untersuchungsrichters vom 1~7~195; gemäse § 109 stPO. 
eingestellt'wurde~ 

Im Hinblick auf diese rechtskräftige Eins'~ellung des Strafverfahrens • 

konnte dle neue Anzetge des Bundesminis'?ieriums für Handel und Wieder~u:fba.u 

vom 3~lG1955 nur zu Erhebungen über daß Vorliegen von Wiederaufnahms~en 

Anlass geben9 Im ZUge dieser zu Z 8/55 des Bezirksgerichtes Steinach'durchge~ 

führten Vorerhebungen konnte der informierte Vertreter des Bundesminiateriums 

für Handel und Wiedera.ufbau1 MinQOberkollUllissiir Dr. Friedrich Hirsch, keine 

neuen Beweismittel angeben1 die gemo § 352 StPOo die Wiederaufnahme des Straf­

verfahrens ger,?chtfertigt hi:L-~ten. 

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat da.her am 16.3 .. 1955 er~l?irt, keinen. 

G~und zur Stellung,eines. Wiederatlfnahmso.ntra.ges zu finden" 

Die F:;.~age, ob das Haus Mat:.:'e! am Brenner 9 Hauptstrasse 56, vor dem 

Kriegss~haden Wohnzwecken gedient hre-t, weda im Zuge des Stra.fverfahrens nicht 

geprüfto In der Anzeige des Bundesministerhuns für Hand.el und Wiedel'auf'bau vom 

11.04.1953 wurde nur eine Überprüfu~ der Richt1gkej.t des behaupteten Bomben­

schadens begehrt, da nach Ansicht des Bundesministeriums für Handel und Wieder-
, 

aufbau der Verdacht bestanden hat~ dass das Haus durch einen Brandschaden ter~· 

stört wtttde und sich die Anzeigerin durch die Behauptung eines Bombensohadens 

eine;r st:r;afbareiJ. Handlung s'chuldig gemacht hat. Auch in der Anzeige des Bundes­
..uninls~(iel'iu.rns für Handel U11d Wieder!fuf"bn:y. vom 3 ,,1 0 1955 wurde die Frage, ob das 
Haus vor Eintritt d.es Kriegssehlta~~/~öB?izweoken ged~\.ent hat, nicht a:ufgeworfen. 
Es bestand daher weder für die Staatsanwal~schaft Innsbruck Iloch für das Gericht 
die NO"Gwendigkei t, in die Uhtersuchung undPr'J.fu.ng dieser Frage einzugehen. loh 
lasse jedoch nunmehr die S-baatsanwaltsohaft Innsbruck anweisen7 den die Dar'!'" 
lehensgewährung an Johanna Euter betreffenden Akt des Bundesministeriuma für 

, Handel und Wiederaufbau beizuschaffen und zu prüfen, ob in dem Darlehansgesuoh 
die B-ehaUptU11,g' aufgestellt wurde; dass da.s Haus Matre1- a.m Brenner; Haupt ... 
strasse 56, vor dem Kriegsschaden überwiegendWohnzwecken gedient hat, und ob 
zur Glaubhaftmachung einer allfälligen derartigen Behaupt~ Beweismittel vor­
gelegt wurde~'h Le'~zterer Umstand ist deshalb von Bedeutungp weil naoh der stän .... 
digen Rech~sprechung des Obersten Geriohtshofes ttnwehre Parteiangaben gesenUber 
einer BehCirde nur dann als Betrug zu ql;.alifizieren sind~ wenn. sich die Partei 
auch falscher Beweismittel b8dient hat~ Sollten dic39 weiteren ErhebUlllg'en 
neue Bowe1.smittel ergeben, die geeignet erschetnan9 Johanna Hnter des Ver­
brechens des Betruges oder des Versuches hiezu zu überführen? dann werde icb 
die Staatsanwa.ltschaft Innsbruck anweisen~ die Wiederaufbahme des Strafver-
fahrens gegen Johanna Huter gemo § 352 StPOo ~u beant~agen~ , 

-~""a-C>·"·e-
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